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V ergewaltigungen galten im
Kontext von Kriegen lange als
Kollateralschäden, die von den

verschiedenen Akteur_innen in Kauf ge-
nommen werden, gar in Kauf genom-
men werden müssen. Demnach erfüllen
Vergewaltigungen die Funktion, den
Sieg über die jeweilige Kriegspartei zu
bekunden; ein Mechanismus, der an der
Ehre und dem Unvermögen, die Opfer
zu schützen, ansetzt. Als klassische Bei-
spiele können hier die zwischenstaatli-
chen Kriege des 20. Jahrhunderts ange-
führt werden, wenngleich Vergewalti-
gungen seit jeher Teil des Krieges sind.1

Spätestens jedoch seit dem Jugosla-
wienkrieg (1991–95) und dem Genozid
in Ruanda 1994 müssen sexuelle Gewalt
und Vergewaltigungen als eine dem
Krieg inhärente Waffe betrachtet wer-
den. Eine Waffe, die den Zusammenhalt
des Gesellschaftsgefüges nachhaltig zer-
stört, die Opfer stigmatisiert und die ge-
zielt genozidal eingesetzt wird.

Dass sexuelle Gewalt einen Baustein
der Strategie ethnischer Säuberungen
und Genozide darstellen kann, wurde
zum ersten Mal vom Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugo-
slawien anerkannt. 1998 erging zudem
das erste Urteil im Rahmen des Straftat-
bestandes des Völkermordes durch den
Internationalen Strafgerichtshof für Ru-
anda.2 Das Romstatut, das die Grundla-
ge des Internationalen Strafgerichtshofs
bildet, führt sexuelle Gewalt und Verge-
waltigung explizit unter dem Artikel 7,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
auf. Vergewaltigungen lassen sich zu-
dem unter den Straftatbeständen Völ-
kermord und Kriegsverbrechen subsu-
mieren.

Der Anerkennung sexueller Gewalt
und Vergewaltigung als Kriegsverbre-
chen geht die grundlegende Auseinan-
dersetzung mit der Thematik voraus, wie
beispielsweise auf dem Weltfrauenkon-

gress 1995 in Peking. Im Mittelpunkt der
wissenschaftlichen Beschäftigung stehen
meist die weiblichen Opfer und Männer
als Täter.3 Problematisch ist dabei, dass
dieser Diskurs zur allgemeinen Viktimi-
sierung aller Frauen in Kontexten von
Kriegen beitragen kann und die Frauen
damit tendenziell ihrer Subjektivität be-
raubt werden. Dennoch ist zunächst ein
Überblick der am weitesten verbreiteten
Form der geschlechtsspezifischen Ge-
walt in Konflikten und Kriegen zu geben,
der sexuellen Gewalt an Frauen, ausge-
übt von männlichen Tätern.

Die Systematik von
Vergewaltigungen als Waffe

Die hinter dem Einsatz von Vergewalti-
gungen als Waffe stehende Systematik
und die Funktionslogik derselben wer-
den im Beitrag analysiert, um Implikatio-
nen für Friedensprozesse aufzuzeigen.
Anhand der Demokratischen Republik
Kongo (DRK) untersuchte Stacy Ban-
well4 die Motive zur systematischen An-
wendung sexueller Gewalt und Verge-
waltigungen im bereits seit Jahrzehnten
andauernden Bürgerkrieg. Sie unter-
scheidet drei Tatmotive bzw. Funktionen
dieser Waffe, die jeweils der Mikro-,
Meso- und Makroebene der Täterschaft
zugeordnet werden können.

Auf der Mesoebene wird die inner-
halb der Gruppe der Kombattanten zur
Kriegführung essentielle heterosexuelle
Männlichkeit mittels der ausgeübten Ge-
walt reproduziert und gefestigt. Die sich
ko-konstituierende Militarisierung und
Anwendung geschlechtsspezifischer Ge-
walt5 befördert die diskursive Konstrukti-
on des Kämpferisch-Männlichen, das für
die Kriegführung unabdingbar ist.

Neben der sexuellen Dominanz spielt
zudem die Demonstration der viel-
schichtigen patriarchalen Überlegenheit
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der männlichen Kombattanten eine zen-
trale Rolle.

Zur Versicherung der eigenen Position
im Gefüge dieser Gruppe oder zu deren
Stärkung werden Vergewaltigungen in
Kriegen systematisch, wenn auch indivi-
duell auf der Mikroebene eingesetzt.
Stacy Banwell6 betont, dass sowohl die
sozio-kulturelle Situation mit der alltägli-
chen Gewalt gegen Frauen als auch die
grassierende Armut im Zusammenspiel
mit der vorherrschenden hegemonialen
Männlichkeit Vergewaltigungen als legi-
times Mittel erscheinen lassen – gerade
in gesellschaftlichen Kontexten, die
durch langanhaltende Gewalt und Krie-
ge gekennzeichnet sind.

Zur Analyse der Funktion des Einsat-
zes sexueller Gewalt auf der Makroebe-
ne muss ein Blick auf die Neuen Kriege7

geworfen werden, die sich maßgeblich
von den klassischen zwischenstaatlichen
Kriegen unterscheiden.

Neben den neuartigen Kriegsparteien,
wie Söldnertruppen, Milizen und War-
lords, gilt auch der Rückgriff auf beson-
ders handliche Waffen sowie die sich
selbst erhaltende Kriegsökonomie als
Charakteristikum der Neuen Kriege. Der
Zugang zu den Abbaugebieten der selte-
nen Erden im Osten der DRK beispiels-
weise wird mitunter mittels sexueller
Übergriffe und Vergewaltigungen er-
zwungen.8 Die sexuelle Gewalt zerstört
dabei das gesellschaftliche Ansehen der
Opfer sowie das der Ehemänner, die
nicht in der Lage waren, ihre Ehefrauen
vor dem Missbrauch zu schützen, und
führt damit einhergehend zur Flucht aus
den jeweiligen Gebieten. Im Mittelpunkt
der Tat steht in diesem Fall die Sicherung
des Zugangs zu den Minen und Abbau-
gebieten der seltenen Erden, sowie von
Gold und Coltan, deren Verkauf zur
Selbsterhaltung des Krieges notwendig
ist. Die Motive und Auswirkungen der
(Gruppen-)Vergewaltigungen jedoch
sind vielschichtiger. Denn die Täter re-
produzieren zusätzlich den eigenen Sta-
tus oder verbessern diesen durch die Er-
niedrigung des meist weiblichen Opfers
und der des Ehemannes sowie weiterer
Verwandter. Zudem soll der Zusammen-
halt innerhalb der Gruppe der Kombat-
tanten erneuert und sich desselben versi-
chert werden. Das Ineinandergreifen der
Logiken auf Mikro, Meso- und Makro-
ebene wird damit sichtbar und macht die
Komplexität der Auswirkungen und Be-
deutung sexueller Gewalt und Vergewal-

tigungen in Kriegen deutlich. Die Vertrei-
bung der Bevölkerung in der Nähe der
umkämpften Abbaugebiete kann dem-
nach mit der Verbesserung der eigenen
Position mittels der Erniedrigung des
Opfers einhergehen. Hyperkapitalisti-
sche Strukturen begünstigen diesen
Kreislauf auf der Makroebene noch zu-
sätzlich. Denn neben dem Abbau und
Verkauf der Rohstoffe zur Erhaltung des
Krieges ist die Verbesserung der eigenen
finanziellen Lage ein wichtiges Anliegen.

Gesellschaftlicher Umgang
mit den Taten

Die Funktionslogik des Einsatzes von
Vergewaltigungen in Kriegen, die maß-
geblich durch die Kriegsökonomie im
Sinne der neuen Kriege gezeichnet ist,
lässt die Frage offen, welche Bedeutung
der Umgang der Gesellschaft mit den
Taten sowie den Opfern dieser grausa-
men Übergriffe für die Funktionslogik
der Waffe an sich und anschließende
Friedensprozesse hat.

Neben dem beschriebenen Ehrverlust
werden gerade weibliche Opfer oftmals
von der eigenen Community geächtet
und verstoßen, wodurch über die öko-
nomischen Hintergründe hinaus der ge-
nozidale Einsatz von Vergewaltigungen
deutlich wird. Berichten zufolge wurden
in Ruanda Vergewaltigungen gezielt
eingesetzt, um die Gruppe der Tutsi zu
zerstören.9 Hier wird auf den Mechanis-
mus gesetzt, dass eventuell gezeugte
Kinder in der Gruppe nicht anerkannt
und deren Mütter mit Verachtung be-
straft werden.

Nicht selten werden, analog zur Vor-
kriegsgesellschaft, die Vergewaltigungen
nicht angemessen thematisiert, weil se-
xuelle Handlungen generell innerhalb
der jeweiligen Gesellschaft tabuisiert sind
und die Möglichkeit der Anzeige sowie
Ahndung von Vergewaltigungen meist
gering sind. Der einhergehende Ehrver-
lust des Opfers und deren Stigmatisie-
rung wiegt oftmals größer als die Aus-
sicht auf ein faires Verfahren, insofern ein
solches überhaupt eingeleitet wird. Wie
bereits beschrieben, erfolgten erste Fälle
der juristischen Aufarbeitung dieser Ver-
brechen. Die Anklage des früheren Vize-
Präsidenten der Demokratischen Repub-
lik Kongo u.a. wegen des systemati-
schen Einsatzes sexueller Gewalt in der
Zentralafrikanischen Republik führte im

Frühjahr 2016 zur Verurteilung vor dem
Internationalen Strafgerichtshof. Diese
beruht auf der Ansicht, dass er die Macht
gehabt habe, die Massenvergewaltigun-
gen und sexuelle Gewalt durch seine
Kombattanten zu unterbinden, was je-
doch nicht erfolgte.10 Die Verurteilung
hat Seltenheitswert, denn Vergewalti-
gungen im Rahmen von Kriegen und
Konflikten werden lediglich zu einem ge-
ringen Anteil geahndet, gerade auf loka-
ler Ebene. Sei es wegen der fehlenden
polizeilichen und juristischen Strukturen
vor Ort, schlecht ausgebildeter sowie
korrupter Polizeikräfte oder aber der ge-
sellschaftlichen Stigmatisierung der Op-
fer. Diese setzt nicht erst mit den gewalt-
tätigen Konflikten ein, die Tabuisierung
ist vielmehr Bestandteil der Vorkriegs-
strukturen, die sich im Laufe von Bürger-
kriegen weiter fortsetzen und sogar im
Zuge eines sich nachdrücklichen Beru-
fens auf die Vorkriegsordnung und deren
Normen verstärken können. Bei dem
Beispiel der DRK wird, neben der Tabui-
sierung und Stigmatisierung sexueller
Gewalt als solcher, die klassische Opfer-
Täter-Umkehr als Prädisposition deut-
lich.11 Diese kann als eine der Ursachen
verstanden werden, die die Nichtthema-
tisierung von Vergewaltigungen sowie
die Stigmatisierung der Opfer in der Vor-
kriegsgesellschaft erklärt.

Der Umgang mit sexueller Gewalt
und Vergewaltigung sowie die Themati-
sierung dieser in der Vorkriegsgesell-
schaft führen zu der Fragestellung, wie
die Aufarbeitung der kriegerischen Ver-
gewaltigungen im Zuge eines Friedens-
prozesses erfolgen kann. Daran an-
schließend muss auch die Bedeutung
dieser Aufarbeitung für die Nachkriegs-
gesellschaft analysiert werden. Da im
Rahmen der Friedensschaffung und des
Friedensprozesses oftmals die Vereinten
Nationen eine wesentliche Rolle spielen,
werden deren Umgang damit sowie
zentrale Positionen innerhalb verab-
schiedeter Resolutionen aufgezeigt.

Implikationen für den
Friedensprozess

Mit der Resolution 1325 des UN-Sicher-
heitsrates aus dem Jahr 2000 gelang es
erstmalig, Genderaspekte im Rahmen
von Friedensprozessen in den Fokus zu
rücken.12 Diese kann in die Bereiche Prä-
vention, Schutz sowie Partizipation ge-
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gliedert werden und fordert damit ein-
hergehend den Schutz von Frauenrech-
ten sowie die Unversehrtheit von Frauen
innerhalb von Konflikten und Nach-
kriegssituationen. Außerdem wird die
Notwendigkeit der Beteiligung und Re-
präsentation von Frauen bei Friedens-
prozessen sowie präventive Maßnah-
men betont. Darüber hinaus wird dezi-
diert auf Vergewaltigungen als Kriegs-
verbrechen eingegangen und herausge-
stellt, »dass diese Verbrechen soweit
möglich von Amnestieregelungen aus-

genommen werden müssen«13.
Insgesamt verfolgt das Dokument ei-

nen multidimensionalen Ansatz, indem
Frauen als politische Akteurinnen, Kom-
battantinnen und Friedensstifterinnen
konstruiert werden.14

Die Resolution selbst schlug sich be-
reits in zahlreichen Agenden nieder. Die
Umsetzung erfolgt unter anderem mit-
tels nationaler Aktionspläne. Zum heuti-
gen Zeitpunkt verfügen 66 Staaten über
einen solchen Plan.15 Ohne diese ge-
nauer zu betrachten, können weitere
Aktivitäten bei den Vereinten Nationen
ausgemacht werden. Der Report Wo-

men´s Participation in Peacebuilding

des Generalsekretärs aus dem Jahr 2010
umfasst sieben Maßnahmen zur Ver-
wirklichung der Ziele aus der Resolution
1325. Unter anderem wird die Inklusion
von Frauen und Gender-Expert_innen in
Mediations- sowie Planungsverfahren
im Kontext von Kriegen und Konflikten
forciert, um den Bedürfnissen von Frau-
en und Mädchen gerecht zu werden.
Außerdem wird die essentielle Bedeu-
tung aktiver Beteiligung von Frauen in-
nerhalb von Nachkriegsregierungen und
in den Bereichen Justiz und Wirtschaft
betont. Der Rahmen, der durch den Re-
port vorgegeben wird, wurde bereits in

verschiedenen Organisationsstrukturen
der Vereinten Nationen implementiert.16

Ob dieser sowie die skizzierte Resolution
1325 die gewünschte Wirkung entfal-
ten, ist Gegenstand verschiedener Un-
tersuchungen. Was zum heutigen Zeit-
punkt jedoch festgehalten werden kann,
ist der noch lange Weg in Richtung
Gleichstellung in Sachen internationaler
Sicherheitspolitik. Gerade das Beispiel
sexueller Gewalt und Vergewaltigungen
im Kontext von Kriegen und Konflikten
macht dies deutlich. So sind die Prädis-

positionen in Form andauernder und tief
verankerter patriarchaler Strukturen für
die unzureichende Aufarbeitung der
Verbrechen ebenso ausschlaggebend,
wie die erst zaghafte Sensibilisierung für
das Thema.

Zudem ist das Verfolgen eines inter-
sektionalen Ansatzes im Kontext von
Friedensprozessen unabdingbar. Auch
wenn der Blick für Gendermainstrea-
ming inzwischen durch verschiedene
Resolutionen und Positionen geschärft
ist, werden damit verbundene Aspekte,
wie beispielsweise benachteiligte ethni-
sche Gruppen oder die besondere Vul-
nerabilität aufgrund des Alters, unzurei-
chend betrachtet. Und zuletzt bleibt die
Frage, ob lediglich die zunehmende Ein-
bindung weiblicher Akteurinnen, wie sie
gemäß der aufgezeigten Resolutionen
forciert wird, den Zielen der internatio-
nalen Gemeinschaft entspricht und wie
die Ziele über die bloße Repräsenta-
tionspolitik hinaus erreicht werden kön-
nen. Im Fokus sollten hierbei die Prädis-
positionen der Vorkriegsgesellschaft ste-
hen, die sowohl während des Krieges als
auch im Friedensprozess große Hürden
für die Aufarbeitung und Bekämpfung
sexueller Gewalt in Kriegen und Konflik-
ten darstellen.
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